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GEMEINDERAT

Jahresrechnung 2025 schliesst positiv ab
Jahresrechnung 2025
Die Jahresrechnung 2025 der Poli-
tischen Gemeinde Weesen schliesst 
mit einem Ertragsüberschuss von 
321 567.05 Franken ab. Budgetiert 
war ein Defizit von 719 859 Fran-
ken. Dies entspricht einer Besser-
stellung von rund 1.04 Mio. Franken. 
Der Ertragsüberschuss wird der Fi-
nanzausgleichsreserve zugeführt. 
Zum erfreulichen Ergebnis trugen 
mehrere Faktoren bei. Der Finanz-
bedarf der Schulen fiel tiefer aus 
als erwartet. Geplante Informatik-
projekte wurden aus zeitlichen 
Gründen ins Folgejahr verschoben. 
Zeitliche Verschiebungen kantona-
ler Informatikprojekte reduzierten 
den Gemeindebeitrag im Bereich 
E-Government. Die KESB Zürich-
see-Linth verzeichnete weniger Fälle, 
was zu tieferen Kosten führte.

Zusätzliche Einnahmen bei den 
Feuerwehrersatzabgaben sowie das 
Ausbleiben ausserordentlicher Er-
eignisse wirkten sich positiv auf die 
Rechnung im Feuerwehrwesen 
aus. Für die Nachführung des 
Fernwärme-Katasters konnte eine 
kostengünstigere Lösung gefun-
den werden. Auch wurde die ge-
plante Schranke beim Parkplatz 
Schwyzerhof nicht realisiert.

Bei den Steuern konnten in 
sämtlichen Bereichen höhere Er-
träge als budgetiert verbucht wer-
den. Diese resultierten insbeson-
dere aus Nachzahlungen aus frü-
heren Jahren bei den natürlichen 
Personen, höheren Quellensteu-
ern, höheren Gewinn- und Kapi-
talsteuern sowie Mehreinnahmen 
bei Grundstückgewinn- und Hand
änderungssteuern.

Budget 2026
Bereits anfangs Januar 2026 verab-
schiedete der Gemeinderat das 
Budget 2026. Es weist, trotz inten-
siver Überarbeitung, einen Auf
wandüberschuss von 707 195 Fran-
ken aus. Rund 60 bis 70 Prozent 
der Ausgaben sind gebundene Kos-
ten, welche durch die Gemeinde 
nicht beeinflusst werden können. 
Umso wichtiger ist eine sorgfältige 
und realistische Budgetierung der 
verbleibenden Positionen. Es wird 
mit Richtofferten gearbeitet und 
bei den Einnahmen bewusst vor-
sichtig gerechnet.

Im Budget sind sämtliche Auf-
gabenbereiche der Gemeinde be-
rücksichtigt, darunter Infrastruk-
tur, Gesundheit, Alter, Sicherheit, 
Umweltschutz und Bildung. Ein 
Schwerpunkt liegt im Jahr 2026 
bei der Verwaltung. Neben IT-Pro-
jekten zur Digitalisierung wird 
frühzeitig mit der Planung von 
Nachfolgelösungen aufgrund an-
stehender Pensionierungen begon-
nen. Zudem sind gezielte strate
gische Anschaffungen vorgesehen, 
welche die Effizienz steigern und 
die Gemeinde als Arbeitgeberin 
stärken. Der budgetierte Aufwand
überschuss wird durch eine Ent-
nahme aus der Finanzausgleichsre-
serve ausgeglichen.

Gemäss Finanzplanung ist auch 
in den kommenden Jahren mit 
Aufwandüberschüssen zu rech-
nen. Unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Reserven beantragt 
der Gemeinderat der Bürgerschaft 
für das Jahr 2026 einen unverän-
derten Steuerfuss von 115 Prozent.
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Bürgerversammlung 2026
Dienstag, 31. März 2026, im Anschluss an die Bürgerversammlung 
der Primarschulgemeinde Weesen, in der Speerhalle, 8872 Weesen

Geschäfte 

1.	� Jahresrechnung 2025 und Bericht der Geschäftsprüfungskommission

2.	� Budget und Steuerplan 2026

3.	 Allgemeine Umfrage

Bezug Geschäftsbericht

Ab diesem Jahr wird an sämtliche Haushalte der Gemeinde Weesen 
lediglich ein Flyer mit den wichtigsten Informationen versandt. Der 
vollständige Geschäftsbericht ist spätestens ab Montag, 16. März 
2026, auf der Webseite www.weesen.ch/gemeindeversammlung 
abrufbar. Eine begrenzte Anzahl gedruckter Exemplare kann bei  
der Gemeinderatskanzlei per Telefon (Tel. 058 228 76 18) oder per 
E-Mail (sekretariat@weesen.ch) bezogen werden.

Detaillierte Jahresrechnung

Die detaillierte Jahresrechnung kann telefonisch (Tel. 058 228 76 08) 
oder per E-Mail (finanzverwaltung@weesen.ch) bezogen werden.

Stimmrechtsausweise

Fehlende Stimmrechtsausweise können bis spätestens 31. März 2026, 
16.00 Uhr, bei der Gemeinderatskanzlei nachverlangt werden. 
Abgestimmt wird mittels Hochhaltens der Stimmkarte.

Wir freuen uns, Sie an den ordentlichen Bürgerversammlungen 2026 
der Primarschulgemeinde und der Politischen Gemeinde begrüssen 
zu dürfen.

Der Gemeinderat

GEMEINDERAT

Neues Kommunikationskonzept für Gemeinderat und Verwaltung

Die politische Kommunika-
tion gewinnt laufend an 
Bedeutung. Erwartungen 

steigen, Kanäle verändern sich. 
Darauf reagiert die Politische Ge-
meinde Weesen mit klaren Leit
linien. Der Gemeinderat hat am  
9. Februar 2026 ein neues Kommu-
nikationskonzept beschlossen. Es 
legt fest, wie die Gemeinde infor-
miert, erklärt und den Dialog 
führt. Das Konzept gilt für den 
Gemeinderat, die Verwaltung so-
wie Behörden und Kommissionen.

Die Gemeinde informiert aktiv, 
rechtzeitig und transparent. Sie er-
klärt Entscheide nachvollziehbar 
und zeigt Zusammenhänge auf. 
Sie trennt persönliche Meinungen 
klar von offiziellen Mitteilungen. 

So stärkt sie Vertrauen und schafft 
Orientierung. Sie wahrt dabei den 
Daten- und Persönlichkeitsschutz 
sowie das Amtsgeheimnis. Ein 
zentrales Ziel ist der Dialog mit 
der Bevölkerung. Die Gemeinde 
hört zu und nimmt Rückmeldun-
gen ernst. Sie ermöglicht Mitwir-
kung bei Projekten und Vorhaben. 
So fördert sie Akzeptanz und Ver-
ständnis.

Das Konzept definiert klare Zu-
ständigkeiten. Das Gemeindeprä-
sidium verantwortet die politische 
Kommunikation. Die Gemeinde-
ratskanzlei koordiniert Inhalte und 
Kanäle. Die Fachstellen innerhalb 
und ausserhalb der Gemeindever-
waltung liefern die nötigen Infor-
mationen. Die Gemeinde nutzt 

bewährte und digitale Wege. Die 
Gemeindewebseite und die Linth-
Sicht dienen als Hauptkanäle. Hin- 
zu kommen Medienmitteilungen, 
Veranstaltungen und persönliche 
Gespräche. Digitale Plattformen 
ergänzen die klassischen Mittel. 
Auch für besondere Lagen beste-
hen klare Regeln. In Krisen infor-

miert die Gemeinde rasch und ab-
gestimmt.

Mit dem neuen Kommunika
tionskonzept stärkt Weesen eine 
offene Informationskultur. Die Ge-
meinde schafft klare Strukturen 
und spricht mit einer Stimme. So 
bleibt Weesen transparent, nahbar 
und verlässlich.

GEMEINDERAT
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über Ostern
Die Büros der Gemeindeverwaltung Weesen sind am Donnerstag,  
2. April 2026, bis um 16 Uhr geöffnet. Am Karfreitag, 3. April, sowie 
am Ostermontag, 6. April 2026, bleibt die Verwaltung geschlossen. 
In dringenden Fällen (Todesfall) wenden Sie sich bitte an die Telefon-
nummer: 079 640 36 53.
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Neuer Termin für die Papiersammlung: 
Samstag, 21. März 2026

Aufgrund eines Missverständnisses bei der Terminplanung musste 
der letzte Sammeltermin verschoben werden. Dafür entschuldigen 
wir uns nochmals.

Die Papiersammlung findet nun am Samstag, 21. März 2026, 
13 – 16 Uhr statt.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung

GEMEINDERAT

Sozialhilfeansätze an die 
Teuerung angepasst

Die Gemeinde Weesen aktu-
alisiert ihre Sozialhilfe
ansätze. Der Gemeinderat 

setzt damit die Empfehlung des 
Vereins St. Galler Gemeindepräsi-
dien (VSGP) um.

Die Sozialhilfe im Kanton St. Gal-
len richtet sich nach klaren Richt-
linien. Sie deckt den Grundbedarf 
für den Lebensunterhalt. Dazu zäh-
len Nahrung, Kleidung und Ener-
gie. Auch angemessene Wohnkos-
ten und situationsbedingte Leis-
tungen fliessen ein. Die Teuerung 
machte nun eine Anpassung nötig. 
Der VSGP empfiehlt neue Vermö-
gensfreibeträge ab dem 1. Januar 
2026. Die Politische Gemeinde 
Weesen übernimmt diese Freibe-
träge rückwirkend. Einzelpersonen 
dürfen neu 2500 Franken Vermö-
gen behalten. Bisher lag der Frei-
betrag bei 2000 Franken. Ehepaare 
verfügen neu über 5000 Franken 
statt 4000 Franken. Für Kinder 
und Jugendliche in Ausbildung 
gelten neu 1250 Franken (bisher: 
1000 Franken). Pro Familie gilt ein 
Maximum von 6250 Franken (bis-
her: 5000 Franken). Mit dieser An-

passung reagiert die Gemeinde 
moderat auf die Preisentwicklung. 
Betroffene behalten einen grösse-
ren finanziellen Spielraum.

Ab dem 1. Januar 2027 erhöht 
die Gemeinde zudem den Grund-
bedarf. Eine Einzelperson erhält 
neu 1061 Franken pro Monat. Auch 
die Ansätze für Mehrpersonen-
haushalte steigen entsprechend. 
Im Bereich der Asylsozialhilfe gel-
ten ebenfalls neue Pauschalen. 
Diese tragen der Teuerung Rech-
nung und schaffen Klarheit.

Die Gemeinde passte ihre An-
sätze zuletzt per 1. Januar 2025 an. 
Mit dem aktuellen Entscheid sorgt 
der Gemeinderat für Einheitlich-
keit im Kanton. Er schafft Trans
parenz und Rechtssicherheit für 
Betroffene und Verwaltung. Die 
neuen Ansätze treten gestaffelt in 
Kraft. Die Vermögensfreibeträge 
gelten ab 1. Januar 2026. Die An-
passung des Grundbedarfs folgt 
per 1. Januar 2027. Mit diesem 
Schritt stellt die Politische Ge-
meinde Weesen eine faire und zeit-
gemässe Unterstützung sicher.

GEMEINDERAT

Ambulante Unterstützung 
im Alter wird gestärkt

Die Politische Gemeinde 
Weesen setzt ein klares 
Zeichen für die ambulante 

Betreuung älterer Menschen. Der 
Gemeinderat genehmigt eine neue 
Leistungsvereinbarung mit dem 
Verein Entlastungsdienst Linthge-
biet.

Die Gemeinden der Region  
Zürichsee-Linth verfolgen eine  
gemeinsame Altersstrategie. Sie re-
agieren damit auf den demografi-
schen Wandel. Immer mehr Men-
schen erreichen ein hohes Alter. 
Viele möchten weiterhin zuhause 
leben. Die Region setzt deshalb auf 
das Prinzip «ambulant vor statio-
när». Ältere Menschen sollen mög-
lichst lange selbstständig bleiben. 
Ambulante Angebote spielen da-
bei eine Schlüsselrolle.

Der Entlastungsdienst Linthge-
biet unterstützt betreuende Ange-
hörige. Er betreut Menschen stun-
denweise zuhause und schenkt  
dadurch Angehörigen freie Zeit 
und neue Kraft. Die Betreuung 
durch den Entlastungsdienst ver-
hindert oder verzögert Heimein-
tritte. Das stärkt die Betroffenen 
und entlastet die öffentliche Hand.

In den letzten Jahren regelten 
die Gemeinden ihre Beiträge an 
den Verein unterschiedlich. Einige 
leisteten Solidaritätsbeiträge. An-
dere schlossen eigene Vereinba-

rungen ab, so auch die Politische 
Gemeinde Weesen. Neu gilt ein 
einheitliches Modell für alle Ge-
meinden der Region. Ein Viertel 
des Beitrags bemisst sich nach der 
Einwohnerzahl. Drei Viertel rich-
ten sich nach den effektiv geleiste-
ten Stunden. Der Entlastungsdienst 
weist seit Jahren ein strukturelles 
Defizit aus. Die neue Vereinbarung 
deckt den effektiven Restbedarf 
solidarisch. Der Tarif wird jeweils 
nach dem Jahresabschluss über-
prüft. So passen die Gemeinden 
ihre Beiträge dem tatsächlichen 
Bedarf an.

Für die Politische Gemeinde 
Weesen ergeben sich gemäss Mo-
dellrechnung tiefere Kosten als 
bisher. Gleichzeitig erhält die Ge-
meinde einen klaren Leistungsan-
spruch für ihre Einwohnenden. 
Die Vereinbarung schafft Transpa-
renz und Planungssicherheit für 
alle Beteiligten. Die neue Leistungs-
vereinbarung tritt rückwirkend 
per 1. Januar 2026 in Kraft. Sie er-
setzt die bisherige Regelung voll-
ständig.

Mit diesem Entscheid stärkt 
Weesen die regionale Zusammen-
arbeit. Die Politische Gemeinde 
investiert gezielt in eine verlässli-
che Altersversorgung, die älteren 
Menschen ein würdevolles Leben 
zuhause ermöglichen soll.

GEMEINDERAT

Baubewilligungen

GEMEINDERAT

Veranstaltungsbewilligung
Rapperswiler Nachwuchs- und Verbands-

schwingfest vom 11. und 12. April 2026 in Weesen

Am 11. und 12. April 2026 
findet in Weesen das Rap-
perswiler Nachwuchs- und 

Verbandsschwingfest statt. Das 
Festareal mit der Schwingarena 
befindet sich auf dem Grundstück 
Nr. 717 der Ortsgemeinde Weesen 
im Moos. Als Veranstalter treten 
der Schwingerverband Rapperswil 
und Umgebung zusammen mit 
dem Schützenverein Weesen auf. 
Der Gemeinderat erteilte die Be-
willigung für die Durchführung 
des Schwingfests an seiner Sitzung 

vom 9. Februar 2026. Gleichzeitig 
beschloss er – auf entsprechende 
Anfrage hin – dass die Politische 
Gemeinde Weesen das Schwing-
fest als Hauptsponsor unterstützt. 
Die Unterstützung erfolgt primär 
in Form von Sachleistungen der 
Werkdienste. 

Der Gemeinderat wünscht den 
Veranstaltern eine erfolgreiche 
Durchführung und freut sich auf 
ein sportlich spannendes Schwing-
fest in Weesen.

GEMEINDERAT

Arbeitsvergaben

Der Gemeinderat hat den 
Auftrag für die Überarbei-
tung der Steuerung des 

Schutzraumbaus an die Wickli + 
Brunner Ingenieure AG, Amden, 

vergeben. Die Vergabe steht unter 
dem Vorbehalt der Zustimmung 
der Bürgerversammlung zum Bud-
get 2026 am 31. März 2026.
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Bürgerversammlung 2026
Dienstag, 31. März 2026, 20.00 Uhr, 
Speerhalle, Wismetstrasse 4, Weesen

Geschäfte 

1.	� Jahresrechnung 2025 und Bericht der Geschäftsprüfungskommission

2.	� Budget 2026

3.	 Allgemeine Umfrage

Bezug Geschäftsbericht

Ab diesem Jahr wird an sämtliche Haushalte der Gemeinde Weesen 
lediglich ein Flyer mit den wichtigsten Informationen versandt. Der 
vollständige Geschäftsbericht ist spätestens ab Montag, 16. März 
2026, auf der Webseite www.weesen.ch/gemeindeversammlung 
abrufbar. Eine begrenzte Anzahl gedruckter Exemplare kann bei  
der Gemeinderatskanzlei per Telefon (Tel. 058 228 76 18) oder per 
E-Mail (sekretariat@weesen.ch) bezogen werden.

Detaillierte Jahresrechnung

Die detaillierte Jahresrechnung kann telefonisch (Tel. 058 228 76 08) 
oder per E-Mail (finanzverwaltung@weesen.ch) bezogen werden.

Stimmrechtsausweise

Fehlende Stimmrechtsausweise können bis spätestens 31. März 2026, 
16.00 Uhr, bei der Gemeinderatskanzlei nachverlangt werden. 
Abgestimmt wird mittels Hochhaltens der Stimmkarte.

Wir freuen uns, Sie an der ordentlichen Bürgerversammlung der 
Primarschulgemeinde Weesen begrüssen zu dürfen.

Primarschulrat Weesen

GEMEINDERATSKANZLEI

Pufferstreifen im Fokus:  
Dünger und Pflanzenschutzmittel gehören nicht in Gewässer

Gemäss Chemikalien-Risiko
reduktions-Verordnung des 
Bundes gelten klare Re-

geln für das Ausbringen von Dün-
ger und Pflanzenschutzmitteln. 
Entlang von Hecken, Feld- und 
Ufergehölzen sowie Waldrändern 
gilt eine Breite von drei Metern. In 
diesem Bereich dürfen weder Dün-
ger noch Pflanzenschutzmittel ein-
gesetzt werden. Entlang von ober-
irdischen Gewässern gilt mindes-
tens eine Breite von drei Metern. 
Für den ökologischen Leistungs-
nachweis braucht es dort einen 
sechs Meter breiten Pufferstreifen. 
Dieser muss ganzjährig begrünt 
sein. Innerhalb des Pufferstreifens 
ist die Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln stark eingeschränkt. 
Ab dem vierten Meter ist zur Er-
füllung des ökologischen Leis-
tungsnachweises nur eine einzel-
stockweise Bekämpfung erlaubt. 

Besteht bereits ein ausgeschiede-
ner Gewässerraum, ist dieser mass-
gebend. Er bestimmt die Anwen-
dungseinschränkungen für Dün-
ger und Pflanzenschutzmittel.

Die Gemeinde ist für Kontrolle 
und Vollzug zuständig. Sie be
richtet jährlich den kantonalen 
Stellen über die durchgeführten 
Kontrollen. Die Politische Ge-
meinde Weesen beauftragt erneut 
die Suisseplan Ingenieure AG aus 
Luzern zur Durchführung der 
Kontrollen. Die Mitarbeitenden 
kontrollieren während der gesam-
ten Vegetationszeit. Sie begehen 
die Flächen und dokumentieren 
den Zustand. In einzelnen Fällen 
nehmen sie direkt Kontakt mit Be-
wirtschafterinnen und Bewirtschaf-
tern auf. Die Politische Gemeinde 
Weesen bittet die Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer, 
den Kontrolleuren Zutritt zu den 

Grundstücken zu gewähren. Wer 
die Vorschriften missachtet, muss 
mit Bussen rechnen. Beim ersten 
Verstoss betragen diese in der Re-
gel mehrere hundert Franken. Zu-
sätzlich kann der Kanton Direkt-
zahlungen kürzen.

Weitere Informationen zur Ver-
wendung von Dünger, der Kont-
rolle von Pufferstreifen sowie den 
Gemeindeaufgaben im Bereich des 
Gewässerschutzes finden Sie auf 
der Webseite des kantonalen Am-
tes für Umwelt.

GEMEINDERATSKANZLEI

Inspektionstätigkeit des  
kantonalen Lebensmittel

inspektorats 2025

Das kantonale Lebensmittel-
inspektorat ist zuständig 
für die Kontrolle von Be-

trieben, die in irgendeiner Form 
mit Lebensmitteln zu tun haben. 
Die Inspektionen erfolgen unan-
gemeldet, regelmässig und risiko-

basiert. Im vergangenen Jahr kon-
trollierte das Lebensmittelinspek-
torat in Weesen zwanzig Betriebe. 
Bei zwei Betrieben kam es zu Nach-
kontrollen, Strafanzeigen wurden 
keine eingereicht.

WERKDIENSTE

Entsorgung invasiver Neophyten

Die Entsorgung invasiver 
Neophyten funktioniert in 
der Gemeinde Weesen gut. 

Dank dem Engagement der Bevöl-
kerung können problematische 
Pflanzen gezielt entfernt und fach-
gerecht entsorgt werden. Damit 
leistet die Bevölkerung einen wich-
tigen Beitrag zum Schutz der ein-
heimischen Natur.

Für die Entsorgung können auf 
der Gemeindeverwaltung und beim 
Entsorgungspark an der Moos
strasse Neophytensäcke gratis be-
zogen werden. Die vollen Neophy-
tensäcke können weiterhin mit 
dem normalen Hauskehricht mit-
gegeben werden. Eine Entsorgung 
mit dem Grüngut ist verboten.

Ab dem 1. April 2026 hingegen 
neu kostenpflichtig sind Direkt
anlieferungen von Neophyten bei 

der KVA Linth. Sie werden zum 
Standardtarif für brennbares Ma-
terial entsorgt. Kommunale Sam-
mel- und Entsorgungslösungen 
wie der Neophytensack in Weesen 
sind von dieser Regelung nicht be-
troffen.
Für die Neophytensäcke gilt:

	– Sie können auf der Gemeinde-
verwaltung oder beim Entsor-
gungspark kostenlos bezogen 
werden.

	– In die Säcke dürfen ausschliess-
lich invasive Pflanzen (Neophy-
ten) abgefüllt werden.

	– Die Säcke sind gut zu verschlies
sen.

	– Die Bereitstellung erfolgt mit 
dem normalen Hauskehricht am 
Freitag.

	– Die Entsorgung mit der Grünab-
fuhr ist verboten.

TERTIANUM WISMETPARK

Information Mahlzeitendienst

Ein ehrenamtliches Team von 
aktuell neun freiwilligen Fah-
rerinnen und Fahrern aus 

Weesen verteilt täglich (365 Tage 
im Jahr) auf dem Gemeindegebiet 
von Weesen inkl. Fli Amden Mahl-
zeiten.

Die Mahlzeiten (Suppe, Salat, 
Hauptspeise und Dessert) werden 
von der Küche Tertianum im Wis-
metpark gekocht, in einzelne Be-
hälter und in einer Warmhaltebox 
hygienisch zum Transport vorbe-
reitet, max. acht Boxen pro Tag.

Bestellt werden können die 
Mahlzeiten direkt beim Wismet-

park unter Telefon 055 616 65 65. 
Das aktuelle Wochenmenu oder 
das der kommenden Woche kann 
unter folgenden Link abgerufen 
werden: 
www.tertianum.ch/
wohn-pflegezentrum/
tertianum-wismetpark 
#gastronomie

Wer als freiwillige Fahrerin oder 
freiwilliger Fahrer unser bestehen-
des Team mit unregelmässigen 
Einsätzen unterstützen möchte, 
melde sich bitte bei Daniel Bauer 
(Tel. 079 846 46 54) für weitere 
und unverbindliche Auskünfte.
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SCHULE

Kunterbuntes Fasnachts-Treiben

Schon vor der Pause trafen die 
ersten maskierten Oberstu-
fenschülerinnen und -schüler 

sowie einige verkleidete Eltern ein. 
Die Vorfreude war in den Klassen 
deutlich spürbar. Zwei Maskierte 
sorgten mit einer augenzwinkern-
den «Ordnungskontrolle» in den 
Schulzimmern für zusätzliche 
Aufregung – gekippte Pulte muss-
ten natürlich wieder ordentlich 
eingeräumt werden. In der Pause 
wurde getanzt, gelacht und Süssig-
keiten verteilt. Die Stimmung war 
fröhlich und ausgelassen.

Am Fasnachtsmontag durften die 
Primarschulkinder verkleidet in 
die Schule kommen. Erstaunt  
waren sie, dass das gesamte Lehr-
personenteam aus «Männern» be-
stand. Nach der Pause wurden 
Stafetten-Spiele in der Turnhalle 
gespielt und ausgelassen getanzt. 

Die Kindergartenkinder durften 
bereits am Freitag verkleidet in 
den Kindergarten gehen und er-
lebten einen ausgelassenen und 
fröhlichen Morgen.

Öffnungszeiten Ostern und Frühlingsferien (3. – 19. April):
Am Ostersamstag bleibt die Bibliothek geschlossen.
Während der Ferien ist die Bibliothek jeweils am Freitag zu den normalen 
Zeiten geöffnet.

Buchvernissage
Freitag, 27. März, 19 Uhr: Buchvernissage mit Stephan Johanus:  
«Phänomene japanischen Christentums». Mit Apéro und Musik der  
Jugendband The G’s.

Fröhliche Osterbilderbücher entdecken
Schauen Sie bei uns vorbei: Wir 
haben viele fröhliche Osterbilder-
bücher für unsere kleinen Besu-
cherinnen und Besucher. Be-
stimmt ist auch etwas dabei, das 
Sie gerne gemeinsam anschauen.

Ausserdem finden Sie bei uns das 
Magazin «Schweizer Garten». Je-
den Monat erscheint eine neue 
Ausgabe, die Sie inspirieren und 
Ihnen mit praktischen Tipps wei-
terhelfen kann.
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           Forum Weesen  

Forum Weesen – Reden Sie mit! 
Öffentliche Diskussionsrunde

       Mittwoch, 25. März 2026          20:00 Uhr 
  Kath. Kirchgemeindesaal, Hofstrasse 11, Weesen 

Was bewegt Sie? – Sagen Sie's uns! 
Das Forum Weesen lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner von Weesen 
und Fli-Amden herzlich zur öffentlichen Diskussionsrunde ein. 

Im direkten Austausch mit den Gemeinde- und Schulbehörden erfahren 
Sie mehr über aktuelle Themen, erhalten spannende Einblicke in laufende 
Projekte – und können Ihre Fragen, Ideen und Anliegen direkt einbringen. 

Gemeinsam gestalten wir unsere Gemeinden – machen Sie mit! 

    Jetzt Termin reservieren – Ihre Meinung zählt! 
  Weitere Infos: www.forum-weesen.ch 
 Kontakt: info@forum-weesen.ch 

 Pier Colombo · Myrta Giovanoli · Regula Hanimann 
 Philippe Johner 

• Politische Gemeinde:
➢ Vorstellung des neuen Geschäftsberichtes: digital verfügbar

via QR-Code 
➢ Ausführungen zur Jahresrechnung 2025
➢ Erläuterungen zum Budget 2026 

• Primarschulgemeinde:
➢ Vorstellung Jahresrechnung 2025 und Budget 2026

• Ortsgemeinde:
➢ Vorstellung des Projekts Gemeinnütziger Wohnungsbau 

im Moos 

Zur Erinnerung
Geschäftsbericht 2025

Der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Weesen hat aus ökologischen 
Gründen beschlossen, inskünftig auf den Druck der Jahres- 
rechnungen zu verzichten. Der vollständige Geschäfts- 
bericht wird jeweils ab anfangs März digital auf unserer  
Webseite www.ogweesen.ch/jahresrechnungen zur  
Verfügung gestellt.�

Mit diesem Schritt reduzieren wir Papierverbrauch, Druckaufwand 
und Transportemissionen und leisten so einen Beitrag zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Sofern Sie trotzdem ein gedrucktes Exemplar wünschen, können Sie 
dieses bei der Verwaltung, gemeinde@ogweesen.ch oder Telefon 
055 505 63 27, bestellen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung zugunsten 
unserer Umwelt.

Zu verpachten ab 1. November 2026

Alp Näten
Bestossung 58.50 NST 
Geeignet für Mutterkühe oder Rinder

Interessenten bewerben sich bitte schriftlich mit Einreichung der 
persönlichen Unterlagen, Vorschlag Bewirtschaftungskonzept und 
Betreibungsauszug bis 17. April 2026 bei der Ortsgemeinde 
Weesen, Verwaltung, Alp Näten, Marktgasse 4, 8872 Weesen, 
gemeinde@ogweesen.ch

Weitere Auskünfte erteilt: 
Ressortleiter Fridolin Bühler, Telefon 077 410 54 61

GRUNDBUCHAMT GASTER
Handänderungen im Grundbuchkreis Weesen

1. bis 31. Januar 2026




